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Annahme von asbesthaltigen Abfällen 
 

 Herkunft und Deklaration der asbesthaltigen Abfälle 
Die Herkunft (Zulieferer, Baustelle), die Menge inkl. Abfallcode müssen genau dekla-
riert werden (es kann nur VeVA 17 06 98 angenommen werden). Asbesthaltige Ab-
fälle werden nur aus der Region Zentralschweiz angenommen. 

 

 Bedingungen Verpackung: 
Anlieferung der Asbesthaltigen Abfälle in speziell beschrifteten aaa - Bigbags. 
Diese müssen und staubdicht verschlossen sein. 
Grösse 70 x 110cm für alle zugelassenen Asbestabfälle, oder 90 x 90 x 110 (nur für 
Fenster mit asbesthaltigem Kitt) 

 Fenster mit asbesthaltigen Fensterkitt müssen ausgeglast sein. Weitere Infos und 
Merkblätter zu dem Thema sind hier zu finden: 
https://polludoc.ch/de/material/fensterkitt-und-anschlagkitt 
 

 Mengenbegrenzung 
Max. 12m3 oder 10t pro Tag (Summe aller Kunden) 

 

 Lieferung 
Die Lieferung muss bei Renergia schriftlich und mit Fotos, über das Anfrageformular 
www.renergia.ch/kunden/anlieferung angefragt werden. Die Anfrage muss bestätigt 
werden. Renergia gibt die Termine vor. 
Die Anlieferung darf nur zwischen 16.30-17.00 (MO-MI) stattfinden (an Feiertagen 
nicht möglich). 
Der Chauffeur muss sich nach dem Eintreffen im Waagebüro anmelden. 
 

 Fahrzeuge 
Ausstossbare oder kippbare Fahrzeuge. 
 

 Abkippvorgang 
Der Chauffeur muss während des Abkippvorgangs eine FFP3 Maske tragen. 
 

 Preis 
Die Kosten pro Tonne asbesthaltigen Abfall betragen CHF 650.- 
Die Kosten pro Tonne Fenster mit asbesthaltigem Fensterkitt betragen CHF 275.- 
 

 Widerrechtliche Handlungen 
Nicht korrekt angemeldete Asbestabfälle werden ausnahmslos zurückgewiesen. 
 

Datum Revision Verfasser Verteiler 
13.09.2025 100 CB / SP Kunden und intern 
26.02.2026 200 Sp Präzisierung Fensterkitt 

 
 
 


